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„Finanzspritze“ für jahrelanges Ehrenamt bei Feuerwehr,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Innenminister Ulbig unterzeichnet
Jubiläumszuwendungsverordnung

Staatsminister Ulbig hat soeben die Sächsische
Jubiläumszuwendungsverordnung unterzeichnet.

Damit werden im Freistaat Sachsen Jubiläumsprämien für die Angehörigen
der Freiwilligen Feuerwehren, die Mitarbeiter im Rettungsdienst und die
Helfer im Katastrophenschutz eingeführt.

Die Jubiläumszuwendung wird anlässlich eines 10-, 25- und 40-jährigen
aktiven ehrenamtlichen Dienstes gezahlt. Der Jubilar erhält 100  Euro
für zehn Jahre. 25 Jahre ehrenamtlichen Dienst würdigt der Freistaat
mit 200 Euro. Mit 300 Euro anerkennt Sachsen 40 Jahre Dienst
zum Wohle des Gemeinwesens. Zusätzlich erhalten die ehrenamtlichen
Helfer als besondere Anerkennung eine Dankesurkunde des Sächsischen
Innenministers.

Innenminister Markus Ulbig: „Ehrenamtliches Engagement ist unbezahlbar.
Dennoch ist es mir wichtig, ehrenamtliche Arbeit nicht nur mit Worten zu
würdigen. Wer jahrzehntelang bei der Feuerwehr, dem Rettungsdienst oder
im Katastrophenschutz mithilft, soll sich über eine kleine ‚Finanzspritze’
freuen dürfen.“

Stichtag für die Anerkennung ist der 1. Januar 2011. Die Kosten für die
Jubiläumszuwendungen trägt der Freistaat Sachsen. Dafür sind allein für die
Jahre 2011 und 2012 jeweils 668.000 Euro im Staatshaushalt bereitgestellt.

Nach der Jubiläumszuwendungsverordnung werden die ehrenamtlich
Tätigen von den jeweiligen Aufgabenträgern, den Gemeinden,
Rettungszweckverbänden, Landkreisen und  Kreisfreien Städten bzw. von
den privaten Hilfsorganisationen vorgeschlagen.
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